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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1969

Norm

DSt 1872 §2 B

Rechtssatz

Fortgesetzte Doppelvertretung in einem Zivilverfahren, die aus einer unter Mitwirkung des Rechtsanwaltes

abgeschlossenen Vereinbarung entstanden ist, beinhaltet eine Verletzung der Verschwiegenheitsp7icht und der

Treuep7icht und begründet die Disziplinarvergehen der Berufsp7ichtenverletzung und der Beeinträchtigung von Ehre

und Ansehen des Standes.
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